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A. Gesuch
Das vollständig ausgefüllte Formular muss drei Wochen vor Beginn der Aufgrabung mit den dazugehörigen Plänen und Erläuterungen eingereicht werden. Die Zustellung soll elektronisch erfolgen (Word Formular).
	Objekt:
	[bookmark: _GoBack]Beispielstrasse Nr.1
Neuer Hausanschluss Swisscom

	Aufgrabung in:
	☒	Fahrbahn	☐	Gehweg

	Verkehrsumleitung:
	☐	mit	☐	ohne

	Bauherrschaft:
	Max Muster
Telefon, E-Mail
Adresse
PLZ Ort

	Bauleitung:
	Beispielfirma
Kontaktperson, Telefon, E-Mail
Adresse
PLZ Ort

	Unternehmung:
	Beispielfirma
Kontaktperson, Telefon, E-Mail
Adresse
PLZ Ort

	Ausführungstermin:
	DD.MM.JJJJ bis DD.MM.JJJJ

	Belagsinstandstellung:
	möglich ab DD.MM.JJJJ

	Rechnungsangaben:
	Rechnungsadresse: 

	Bauherr


	
	Zustellungsadresse:
	Bauleitung

	
	Referenznummer:
	Auftragsnummer oder dgl.

	Bemerkungen:
	     



	Die Richtigkeit der Angaben bestätigt:
	DD.MM.JJJJ
	
	Beispielfirma, Beat Beispiel

	
	Datum
	
	Gesuchsteller


Zustellung:	Ausgefülltes Word-Formular an strassen@elgg.ch
Formularversion:	Aktuelles Formular unter https://www.elgg.ch
Gemeinde Elgg, Werke und Tiefbau:
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Kontaktperson:	Gemeinde Elgg, Werke und Tiefbau, Strassendienst
Fabian Carigiet, 052 368 55 89
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B. Bewilligung
Das Aufgrabungsgesuch vom DD.MM.JJJJ betreffend Objekt
	Beispielstrasse Nr.1, Neuer Hausanschluss Swisscom


wird unter folgenden Auflagen bewilligt:
1. Allgemein 
a) Die Bewilligung ist 6 Monate ab Ausstellungsdatum gültig und gilt ausschliesslich für Strassen/Plätze/Wege im Eigentum der Gemeinde Elgg. Eventuell betroffene Kantonsstrassen, Privatstrassen und Privatgrundstücke sind von dieser Bewilligung ausgeschlossen.
b) Die gültigen Normen sind einzuhalten. Im speziellen wird auf die Norm SN 640 535 (Grabarbeiten; Ausführungsvorschriften) hingewiesen. Auflagen von Werkleitungseigentümern sind einzuhalten.
c) Die auf diese Bewilligung gestützten Anweisungen der Organe der Gemeinde Elgg sind strikte zu befolgen.
2. Vor Baubeginn
a) Installation und Bauablauf sind im Einvernehmen mit dem Strassendienst Elgg vorzunehmen.
b) Die Information an Anwohnende, Grundeigentümer und anderweitig Betroffene ist Sache der Bauherrschaft/Bauleitung/Unternehmung.
c) Der Strassendienst Elgg ist drei Tage vor definitivem Baubeginn zu informieren.
3. Während Bau
a) Die Signalisation und Abschrankung der Baustelle hat ordentlich zu erfolgen (VSS 40 886).
b) Verschmutzungen von Strassen sind unverzüglich zu entfernen.
c) Für die Instandstellung von Fundationsschichten ist frostsicheres Kiesgemisch nach SN 670 119 zu verwenden. Es darf kein Recyclingmaterial verwendet werden; nur Primär-Kiesgemische. Die Schichtstärke muss dem Bestand entsprechen jedoch mind. 80cm (abzgl. Belagsstärke) in Strassen und mind. 50cm (abzgl. Belagsstärke) in Rad- und Gehwegen betragen.
4. Nach Bauende
a) Drei Tage vor Abschluss der Arbeiten ist dem Strassendienst Elgg eine Meldung zu machen.
b) Die definitiven Instandstellungen werden durch den Strassendienst Elgg organisiert. Die Verrechnung der Aufwendungen erfolgt an die im Gesuch angegebene Adresse.
5. Spezielle Auflagen:
	........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................





	Elgg, 
	DD.MM.JJJJ
	
	Gemeinde Elgg
Werke und Tiefbau
Strassendienst
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